
Buchbesprechungen 

Heinz Wagner, Recht als Widerspicgel"ng 
"nd Handlungsinsrrument, Köln 1976, Pahl­
Rugenstein-Veru,g, 19J 5., Il,8o DM 
Der Titel des Buches weckt Skepsis. Recht als 

Widerspiegelung und Handlungsinstrument? 

Auf den ersten Blick sind das zwei Bestim­

mungen, die sich ausschließen. Widerspiege­

lung, sofern dieser BegriH nicht nur meta­

phorische Bedeurung haben soll, meint einen 

Vorgang oder Zu~tand, in dem das wider­

spiegelnde Medium - in diesem Fall also das 

Recht - lediglich passiver Reflex ist; während 

umgekehrt in der Charakterisierung des 

Rechts als eines Handlungsiostrumencs das 

Willensmoment, die aktive Rolle, dominien. 

Wie kann, so wird m~1n lIor der Lekrüre des 

Buches von Heim: Wagner fragen, das Recht 

beides zugleich sein, determinierend und de­

terminiert, abgeleitet und gestaltend? 
Ein bloßes ,Sowohl-als-aueh<, ein ,Einerseits­

Andererseits< wird man einer Anwort, die 

sich der dialektischen Theorie verpflichtet 

weiß, nicht durchgehen lassen dürfen, denn 

auch für diese gilt der Satz, daß einem Ge­

genstand nicht gleichzeitig zwei widerspre­

chende Bcstimmungen zukommen können. 

Dialektische Theorie untersucht die Form, in 

der sich Widersprüche entfalten, sie zielt auf 

eine widerspruchJjche 5lYuktur, rUcht auf 

Ungereimtheiten, hinter d(nen sich in Wahr­

heit nur die Kraitlosigkeit des Begriffs ver­

birgt. Wie also kann Recht dieses Doppelte 

sein, als das es uns von Wagner präsentiert 

wird? 

Wagner, um es vorweg zu nehmen, beant­

wonet diese Frage nicht; und das iSI um so 

bedauerlicher, als seine beiden Zemralbegrif­

Fe eine erhebliche Lase zu tragen haben. Sie 

sollen zum einen daz.u dienen, den Holz.weg 

einer subjektivislisch-idealistischen Rechts­

theorie zu vermeiden, die das Recht lediglich 

auf Wi/lensmomente zurüekfühn (deshalb 

Betonung der Widerspiegelung), zum andem 

die Sackgasse einer objektivistisch-funktio­

nalistischen AbLeitung, die den ,subjektiven 

Faktor. ~liminiert (deshalb Betonung des 

Handlungsmoments). Die These vom Dop­

pelcharakter des Rechts soll so einen Königs­

weg zwischen fesrgefahrenen, und, wie Wag­

ner meint, bisher fruchtlos gebliebenen An­

sänen ermöglichen; aber genau das leis!et sie 

milllichten und führt das Denken StaU dessen 

auf ein Glatteis, auf dem sich zwar manch" 

hübsche Pirouette drehen, jedoch kein theo­

retisches Gebäude errichten läßt. Am Ende 

legt der Leser das Buch mit dem Gefühl ~us 
der Hand, daß an der positivistischen Ver­

dächtigung der Dialektik als eines Wahnsy­

stems vielleicht doch einiges dran ist. 

Daß dies nicht an der Dialektik liegt, sondern 

an dem, was Wagner darunter versteht, läßt 

sich unschwer demonstrieren. Das Buch sug­

gerien zun~chst einen Zusammenhang zwi­

schen den allgemeinen Bewegungsgesenen 
der kosmischen Materie und den verschiede­

nen Regclungsmech.lJ1ismen des modernen 
Rechts, der dem Laien Bewunderung und 

dem Fachmann Staunen abringt. Ln dieser 

Weh, so werden wir belehrt, hängt alles mit 

allem (irgend wie) zusammen. Das liegt, wie 

Wagner uns versichen, vor allem an dem von 

Dia- und Histomat entdeckten ,Prinzip der 

materiellen Einheit der Welt. (t'l), außer­

dem an der Erkenmnis, daß aUes, was ist, ein 

Entwicklungsprodukt der sich bewegenden 

Materie ist. Materie, lautet die erhellende De­

finition, ist das ,unabhängig vom Bewußtsein 

Existierende<; materialistisch sind demnach 

alle Lehren, denen ~ufolge die Materie gegen­

über dem Bewußtsein das Primäre ist (J8). 

Materialistische Dialektik, heißt es weiter, is{ 

die -Lehre von der Bewegung zwischen zu­

s~mmenhängenden, aufemanderwirkenden 

und sich verindernden Erkenntnisgegenställ­

den. (5')' UnQ da diese sich zu der Erkennt­
nis verdichtet; .. daß die Materie sich selbst 
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vorwärubewegta (55), scheint es möglich, 
über einige Zwischenschrine von den allge­
meinen Gesetzen der Kosmogonie zu den 
Grundstrukturen des gesellschahlichen Le­
bens übcnugehen. Hier stutzt Wagner zu­
nächst und fragt: n Was ist 'materieU, an ge­
sellschaftlichen Verhältnissen? . Aber da er 

sein Philosophisches Wörterbuch von Buhr! 
Klaus zur Hand haI, hält er sich mil solchen 
Anfechtungen nicht auf. Materiell ist (natür-­
lieh) rue Grundlage der ge5ellschafrJichen Re­
produktion, d. h. die Arbeit; und da diese, als 
Erscheinungsform der Materie, ddinirions­
gemäß .außerhalb und unabhängig vom ge­
sellschaftlichen Bewußtsein . existiert (39) 
(denn .die materiellen Gegenstände, gesell­
schaftlichen Verhältnisse und Sachverhalten 
existieren vor und unabhängig VOn dem Be­
wußtsein und beStimmen das Abbild im Be­
wußtsein., S. 57), präsentiert Wagner dem 
e.rstaunten Leser das Kuriosum einer geseU­
schafrlichen Arbeit ohne gesellschaftlichen 
Verstand; auch das Recht, so fügt er hinzu, 
sei nichts anderes als eine Widerspiegelung 
dieser geist-losen Arbeit. für deren Existenz 
er allerdings dem Leser ein Beispiel schuldig 
bleibt. 
Nach dieser obligatorischen Verbeugung vor 
den pseudophiJosophisc.hen Gemeinplätzen 
aus Lenins .Ma(erialismus und Empiriokriti­
zismus< kommen ihm allerdings dann doch 
Bedenken. Wo bleibt, wenn alle Subjektivität 
nur ein Reflex des objektiven .Seins. ist, der 
.StJbjekc.ive Faktor •• wo bleibt der Mensch? 
Es gibt den Menschen in der Praxis, also muß 
es ihn auch in der Theorie geben, und also 
schmeißt Wagner seine ganze Widerspiege­
lungstheone wieder über den H~ufen : .Null­
mehr sehen wir, daß das Subjekt eine eigene 
Aktivität nach bestimmten Gesenmäßigkei. 
ten entfaltet« (6)). Und diese A.ktivi~t ist 
recht beträchtlich. Das geseUschaftliche Sub­
jekt, das sich durch die Geschich(e hindurch 
dem Sozialismus entgegen ackert, zeichnet 
sich durch Wille, Interesse und praktischen 
Zugriff aus. Zwar sind die Fonnen und In­
Strumente. deren es sich bedient. selbst wie­
derum eine Widerspiegelung der objektiven 
Realität. aber sie ermöglichen doch immerhin 
eine "Ablösung vom jeweiligen umweltlichen 
Kontext- . Das Subjekt .spiegelt< also nicht. es 
produzien. abstrahien, se/egiert. formien, 
konstituien: eine .Realität für das Subjekt. 
(74). Erstaunlich genug: hane Wagner eben 
noch jedes subjekte Momem aus der objekti­
ven Realität verjagt, so kehn das Subjekt 

nun, durch die Hintertür, wieder herein, 
mächLiger denn je. Es ist nicht mehr die 
allgemeine Dialektik der Muerie, die das 
Denken hervon:reibt, sondem umgekehn ein 
aktives gesellschaftliches Subjekt, das sich die 
Basis allererst schafft, deren Reflex es sein 
soll. Widerspiege1ung auf einer höheren, dia­
lektischen, weil .auf Wechselwirkung. zwi­
schen Sein und Bewußtsein beruhenden 
Ebene? 
Das ist nichl dialektisch. das ist einfach un­
präzise gedacht: denn entweder ;st das Den­
ken, das Bewußtsein, eine Widerspicgelung 
- dann aber gibt es kein .Subjekt,. Oder es 
prägt die Realität - dann aber gibt es kein 
,Objekt •• zumindest nicht im SilU1e des Mate­
rialismus. Was soll, so ist zu fragen, das 
Jonglieren mit einem, materiale Gehalte sug­
gerierenden, Begriff der Widerspiegelung. 
wenn es offensichdich auch eine .falsche Wi­
derspiegelung' gibt (t40), wenn d3S herr­
schende Klasseninteresse (auch ein Evolu­
tionsprodukt der Materie?) Erkenntnisse 
,wegspiegeln. ('53) kann und in der Lage ist. 
ein .Erkenntnisprismaw zurechtwschleifen. 
das den GeselJschaftsrnitgJiedem .einge-setzt. 
wird und fonan deren Optik besrimmt (r 4 I)? 
Was hilft: die Versicherung, daß dieses " Er­
kenntnisprisma" als Widerspiegclung ver­
standen werden muß, wenn es seinerseits die 
Widerspiegelung dieser objektiven Rea!iüt 
bestimmen kann (6})? Was soll die Rede vom 
.Abbild., wenn man gleic.hzeitig mit ver-

. schwörungsthoorerischen Subjektivismen 
operiert und der bü .gerlichen Jurisprudenz 
»unbedingte Parteilichkeit des Ansatzes« 
(148), .Verstellungstechniku (1)8), .Verhän­
gung von Reflexionsverbolen< etc. lloterstelh 
und dazu behauptet, sie würden . mit materi­
eller Gewalt aufrechterhalten« (156)? Wer 
spiegelt denn überhaupt was und welche In­
Stanz entscheidet über die Richtigkei( und 
Falschheit einer Widerspiegelllng, wenn die 
einzige I nst.an z, die dazu in der Lage wäre 
- der gesellschaftliche Verstand - selbst nur 
eine Widerspiegelung ist? Eine heillose Ver­
wirrung der Begriffe, und es wäre geschmei­
chelt zu sagen, daß Wagners Buch erwas zu 
ihrer Klärung beitruge. 
Der Grund für diese Verwirrung liegt, wie 
ich hier allerdings nur andeuten kann, in dem 
Umstand begründeI. daß Wagner nicht bei 
der begrifflichen Rekonstruktion einer be­
stimmeen. historisch-spezifischen Gesell­
schaftsfonnation :lnsetzt (wie Marx in sein~r 
Kritik der politischen ökonomie), sondern 

/01 
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'02 bei weltanschaulichen Allgemeinplätzen über 
die Bewegung der Materie, von denen man 
sich vergeblich frage. was sie in einem Buch 
über ,Recht. zu suchen haben. Gewiß, Wag­
ner erkennt die NOIwendigkeit einer Unter­
suchung der gesellschaftlichen Fonnbe­
stimmtheie auch und gerade der .DenkJor­
men. an. Indem er aber die allgemeinen We­
sensaussagen als das Primäre begreih und die 
Fonnanalyse lediglich als .Fonlührungu 

bzw. »Konkretion. der abstrakt-allgemeinen 
Begrifflichkeit faßt (2.9), verbrn er aul dem 
Boden einer unhismrischen und undialekti­
schen Ursprungsphilosophie, in der Form 
und Inhah, Wesen und Erscheinung ebenso 
zusammen- wie auseinander/allen. Hätte er 
seine Kennenisse der Kritik der politischen 
ökonomie etwas mehr aus dem Original als 
aus dessen gängigen Verballhornungen ge­
schöpft, so häne er vielleicht bemerkl, daß 
Man: die Form der bürgerlich~n Gesellschaft 
nicht als vergänglich-unwesentlichen Schein 
begreift. der schließlich vom .Wesen< - der 
materiellen Arbeil - in sich zurückgenom­
men wird. Er häne gesehen, daß es sich um 
eine Form handelt, in der das Wesen bzw. 
Unwesen dieser Gesellschaft erscheint: einer 
Gesellschaft, inder von den Produzenten auf 
eine sehr reale und schmerzhafte Weise ab­
strahiert wird. In der bürgerlichen Gesell­
schaft gibt es keine unmitlelbare Gesell­
schaldichkeit der Arbeit, die unter dem 
Druck von Klassemntcressen bloß verdrängI, 
aber nicht z;erstön wird. Es gibt die spC2ifi­
sc he Gcsellschaftlichkeit der ungeselligen 
Gesellschaft, deren Synonym die Wemtruk­
tur iSl; und in dieser Struktur sind Herrschaft 
und Arbeit, subjektive und objektive Mo­
ment.e, derart miteinander verminelt, daß 
man sie nicht isolien befrachten bnn, wie 
Wagner es tul, für den die bü rgerliche Gesell­
schaft vöUig unverm;uclt in einen reinen 
Herrschaftszusammenhang und eine rein ma­
terielle Realität auseinander/äUl. Von allge­
meinen Räsonnements über die Wcsens­
merkmale der arbeitenden Gattung homo, 
das zeigl dieses Buch in aller Deutlichkeit, 
führt so wenig ein Weg zum Verständnis der 
bü rgerlichen Gesellschaft und ihres Rechts 
wie von einer (Ietzllich nur moralisch be­
gründelen) Denunziation einer Herrschaft, 
die schon längst nicht mehr don ist, wo die 
unverdrossene Polemik gegen die private An­
eignung sie vennutel. 

SU!lIn Breuer 

Roll Knieper, We!trTlArkt, Wirtschajtsrecht 
und Nationals14al, edition suhrkamp, Band 
828, SlIhrkamp Verlag, Franklur! am Main, 
/976, J46 S., 10,00 DM 
Der Gegenstand dieses Buches entzieht sich 
einem traditionell juristischen Problemzu­
gang, der bei aller .völkerrechtlicher. Dekla­
mation den Begriff des Rechts nalional-Staat­
lieh beschriinkl. Der inhaldiche Schwerpunkt 
bleibt auch nicht auf RechlS- und Juslizpro­
bleme allgemeiner Staatslehren fixiert, SOn­
dern die widersprüch.liche Enrwicklung des 
modernen Winschaftsrechts wird interdiszi­
plinär verstehbar gemach\. Schon aus diesem 
Grunde verdient diese Studie für die Memo· 
dendiskussion der Rechtswissenschaft große­
re Aufmerksamkeit, als ihr bisher zukam. 
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der 
politische .Klischeegebraucha nationalstaat­
lichen Winschaftsrechts und dessen gesetz~­
chen Instrument.ariums. Knieper unternimmt 
den Versuch, nachzuweisen, daß nationales 
Winschaftsrecht entgegen allem St.:I.atsimer­
ventionismus faktisch nicht mehr und inter­
nationales Wirt"schafrsrecht entgegen neuer 
Formen inlernalionaler Arbeitsteilung und 
uansnauonaler Kapitalverwertungsverhält­
nisse noch nicht existiert". Die ObergangHi­

Il<ation des Wirtschaftsrechts zwischen Na­
tionalstaat und Weltmarkt wird im Rechts­
vergleich vor allem des Geldrechts, des Au­
ßenstcuerrechts, des antizyklisch induzierten 
Staatlichen Haushahsrechts und des Anti­
trust-IWenbewerbsrechts der Vereinigten 
Slaaten von Amerika und der Bundesrepu­
blik Demschland untersucht; 
.Dieser Charakter einer Obergangssitualion 
bceinflußt theoretische Stellungnahmen, die 
leil weise die bereits eingetretene überwin­
dung des Nalion:usta:ues, teilweise seine 
lortbestehende Kraft konstatieren, tcilweise 
zum Weltstaat raten und teilweise den natio­
nal unbeein.lrächt igten Weltmarkt bereilS als 
Realität erkennen und teilweise noch Alter­
nativen in nationaler Unternehmensbildung 
sehen. Diese widersprüchliche Wahrneh­
mung und Problemlösung gilt noch stärker 
für ßalionalstaatliche Politik und Gesetzge­
bung sowie internalionale Abkommen. ($. 
12). 
Das Thema, worum es geht, ist also nicht 
neu, zumal die spezifisch juristische Proble­
matik der .Iex mercacoria u , des lf'Vlsnanona­
len Fi nanzrechls. des transnationalen Ver­
tragsrechts etc. als rechtliche Ausformung 
dieser Obergangssiruation nicht in die The-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1978-1-100 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 08:36:44. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1978-1-100


menstellung miteinbezogen wird . Wirt­
schaftswissenschafdiche und politikwissen­
schafrliche Srudien über den AbJösungspro­
zeß suatlicher Autorität von einem System 
weltweiter N~eiona!Staatlichkejt. über trans­
nationale Kon7.eme. über gren2überschrei­
lende Verhältnisse und Strategien regionaler 
und intemationaler Gesellschaft sind heute 
auch für den Spezialisten nicht mehr über · 
schaubar. Hingegen ist die juristische Fachli­
teraeur zu diesem Problemkreis - gerade weil 
die nationalst.1.1diche RücksLändigkeit des 
"Völkerrcchts .. nicht in einem System von 
N~tionalStaaclichkeit überwunden werden 
kann - unvergleichbar weniger entwickelt . 
Die rechtsvergleichende Untersuchung von 
Knieper gehön zu den wichtigen Ausnahmen 
von dieser Regel. Das von ihm zusammenge­
stellte Litcraturvcrzeichnis gibt weitere Bei­
spiele VOn Autoren. die den Diffcrenzie­
rungsprozcß von transnationaler ökonomi­
scher Funktion und nationalsl.1arlicher politi­
scher Struktur im Vllernationalen Gesamtsy­
stern juristisch aufzuarbeiten beginnen. 
Im Anschluß an eine sehr umfassende Dar­
stellung der historischen Entwicklung des 
Sta2lsinterventionismus und der Theonenbil­
dungen über die langfristig dyslunktionale 
Entdifferenzierung von Staa.t und Winschaft 
im modernen Nationalstaat, beschreibt Knie­
per im ersten Teil seiner Untersuchung über 
• Verrechtlichung der W:ihrungssyste.me und 
Incemationalisierung des Kapitals« die we­
sentlichen Funktionen internationaler und 
nationaler Finanzsysteme. Dabei geht er im 
besonderen auf d:\s Recht der nationalen 
Geldordnung ein. Seine Auseinandersetzung 
mie dem BBankG und dessen Vorläufer ge­
winnt eine Zllsän.liche Aktualität, da die 
• Verwischung von Autonomiebereichen. (S. 
n~) als ,.lllusion der Autonomie« (FAZ v. 
U . 7. 1977. S. )3) beklagter Gegensund ZUr 
10- Jahr-Feier dieses Gesetzes geworden isl. 
Knicper wird dabei zitien als ein bPrOf. der 
Uni Brcmen. der fordere, z. B. den Arbeit­
nehmern einen "abstimmungsrelevanten An­
teil im Bundesbankdirektorium institutionell 
Zu garantieren., was sich nach Knieper als 
Antwon auf eine der Sozialdemokratie feind­
liche Gewährung der Autonomie der Reichs­
bank bzw. Bundesbank versteht: ,.D2S Sy­
stem von Zusammenarbeit und Autonomie 
hat insgesamt zur Folge. daß konservative 
Winschaftspolitik kaum in Konflikt mit 
geldwenscabilisierender Politik geraten wird 
und insofern die Autonomie keine Belastung 

von Regierungen darstellt. daß sie sich ::Iber 
schon reformerischer Politik hemmend ent­
gegenstellen kann. (S. 67). 
Immer unter dem Gesichtspunkt. die wirt­
schait[jcnen Bedingungen zu benennen. 
denen der Nationalsu~t im internationalen 
Handds- und Zahlungsverkehr seine histori­
sche Existenz und Bedeutung verdankt. und 
um den Widerspruch zwischen Staallichkeit 
und Nationalstaadichkeit aufzuweisen. un­
ternimmt Knicper eine senneU g~chriebene 
.tour d'horizont« durch die Wdlwährungs­
systeme und internationalen Geldmärkte 
vom Goldstandard der Zwischenkriegszeit 
bis zum Euro-Markt und den Sonderzie ­
hungsrechten heute. die dem IWF -ein zwei· 
tes Kommen- ermöglichten. Da das Manu­
skript bereits im April 1975 abgcschlossen 
war, konnte diese »rebinh . des internationa­
len Währungsfonds. der bereits als interna­
iionale Zemralbank bestaunt wird. nicht 
mehr als typisches Instrument der genannten 
Ubergangssiruation benannt werden. Auch 
solhe im gleichen Zusammenhang auf das 
~ foreign exchange market committee. ver­
wiesen werden, das im Anschluß an die Wän­
rungskonferenz von RambouiJlet im Novem­

ber '975 wiederum als typischer Ausdruck 
aUgemeiner übergangstendenzen einer su­
pranationalen Währungskooperation be­
grundct wurde. Der Vorläufer dieser augen­
blicklichen Entwicklungstendenzen wird von 

Knieper hingegen in deraillie"ester Weise 
analysien. Besonderes Gewicht wird dabei 
auf die Grunde für das Scheitern des .. Key­
nes-Plans. gelegt, der bei Gelingen mit der 
Errichtung einer .International Clearing 
Union ., einer An supr:l.nationaler Zentral­
bank und damit cinem Organ wirklich inter­
nationaler Regierung die klassische Haupt­
funktion des Nationalseaates - HerstcUung 
allgemeiner Produktionsbedingungen durch 
Eingriff in den Konkurrenzvertauf zugunsten 
n.ltiooal abgegrenzter Gesamtkapitale - in 
Frage gestellt hätte. Oder wie Keynes t944 
auf der Währungskonferenz von Brenon 
Woods einern Mitarbeiter sagt : "We have aI1 
ehe ehoughts, but they have all {he 
moncy!~ 

Dieser DarsteUung internationaler Finanzsy­
steme wird an Hand der Bedeutung natioOl­
ler Geldpolitik. dem .Bardepotgesctz~ der 
Bundesrepublik Deutschland. dem _loterest 
Equalization Tax . der USA und einer Dar­
srellung des Ausgleichs der Zahlungsbilanz 
d:l5 Dilemma nationalst.aatlicher Währungs-

10) 
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und Konjunkturpolitik und damit die Selbst­
aufhebung nationalen Winschahsrechts ge­
genübergestellt: • Weil der Nationalstaat 

seine Existenz gerade aus der Konkurrenz 
verschiedener Einzelkapitale ableitet. erfüllt 
er seine Aufgabe nur dann, weM er verfüg­
bare Instrumente des Währungssystems zur 
Konkurrenzuntersriit7.ung einsetzt. wie es in 
Wertbewerbsabwertungen. aber auch in der 
Verbesserung von Maßnahmen zur Kredit­

manipulation geschieht . .. In diesem Prozeß 
(der Konzentration wie auch der der lntema­
tionalisierung) ist jedoch ebenfalls die Autbe­
bung der spezifisch nationalen Konkurrenz 

angelegt und damit systematisch die des Na­
tionalstaats selbn. (S. 1l6). 
Knieper sieht seine Prognose bereits besü­
tigt. da sich an Hand verschiedener rechtli­

cher Maßnahmen, wie der IntereST Equaliu­
lion Tax der USA oder dem SrabG der BRD, 
die im einzelnen unee.rsucht werden, zeigt, 
daß der Nationalstaat in Ausübung seiner 
historischen Funktion für nationale Unter­
nehmen Schrine zu r Internationalisierung 
unterstützt und damit seine eigene überwin­

dung betreibt. In der gegenwänigen Krise 
des zwischenstaatlichen Währungssystems 
sieht er vor allem eine p Verzerrung der Kon­

kurrenz .. usgangslagen~ , die dem Stand der 
internationalen Verflechtung der WirtSchaft 

nicht mehr entspricht. Da die internationali­
sierten Wirucluftszweige und tran5nat iona­
len Konzerne auch bei panieller Selbstregu­
~ierung nicht vermögen. sich neuen. nicht-na­
tjonaistaatLichen Konkurrenzbedingungen Zu 
unrerstellcn. bedarf es nach Knieper erneut 
einer das Allgeme.ininteresse wahrenden, nun 
supranationalen Inst.:lJ1z. die ein einheitliches 
Welrgcld recht.l.ich schafh und verwaltet. Dcr 

EinheitsS"Uat wäre mit solcher Prognose auf 
internationaler Ebene wieder hergestellt: 

Plus ~a change, plus ~a reste la meme chose! 
Auch Knieper unterliegt trotz. Strenger empi­
rischer Untersuchungen immer wieder der 

Gelahr apodiktischer Prognosen ... 
Im zweiten Teil wird vor dem HintergTWld 

der Intemationalisierungsprozesse des Kapi­
te�s das Recht des nationalstaat/iehen Haus­
haies untersucht . Knieper zeigt, wie das be­
wußte Erscheinen des Nauonalstaates auf 
Gebieten wie dem Außensreuerrecht oder 
der Konjunkturstabilitätsgesetzgebung mit 
seiner Obsolenz zusammenfällt. Denn trans­

nationale Konzerne unterlaufen dank ihrer 

F1exibilieät, ihrem umfangreichen Intra-Un-
ternehmens-Verkehr nicht nur nationale 

Steuererhebung, sondem auch naeionale 
Steuerplanung in konjunktureller Absiche. 
Die Unterminierung nationalen Wirtschahs­

rechts fühn die nationalstaacliche Konjunk­
turpoLit..i.k ad absurdum: Die Internationali­
sierung des Kapitals, die der Nationalstaat in 
seinem Dilemma rief, wird er nUD nicht mehr 
los . Der Gesamtbereich der Seeuerrdorm 

wird folglich gleichermaßen als KLischcege­
brauch der Politik qualifiziert: .Im bisheri­

gen Scheitern und in der Konsequenzlosig­
keit des Ges.mtprogramms (der Außen­
steuer-Geset2.gebung) scheint sich zu offen­
baren. daß die Dynamik des Internationali­
sierungsprozesses des Kapitals national­

staatlich kaum mehr auch nur zu beeinflussen 

ist- (S. 174). 
Dieses Ergebnis wi rd sorgfältig herausgear­
beitet durch Einzduntcrsuchungen über die 
Gewinnbesleuerung von Außenbeziehungen, 
über die Außcnstcuergeset2.gebung der USA 
und der BRD. die Behandlung juri!!isch selb­

ständiger und unselbständiger Konzemteile, 
besonders die Dividendenbesteuerung und 
die Steueroasenproblcmatik. über die Förde­
rung von A usb.ndsinvestitionen und VOr al­
lem über konjunkturell induziertes Einnah­
men- und Ausv-benrecht des Nationalstaates 

(Economic Stabi(jzation AC! von 1970; No­
veHierung des Grundgesetz-Abschnittes über 

das Finanzwesen, An . '04 H. GG : HGrG, 
BHO. StabG). Aufgrund der allein klischee­
haften Wirkung nationaler Fiskalpolitik an­
gesichts der allgemeinen Obsolenz von Na­
cionalstaatLichkeit spriche letztlich wenig ge­
gen fongesetz.t nationale KonjunkrurpoJitik: 
Sie schadet niemandem, ironisiert Knieper. 
und hilh darüber hinaus durch .Bürgernä­
he «. Venf:luen und überlfugungskraft in 
der Bevölkerung zu schaRen, .die wahr­

scheinlich durch jeweils nationale Führerfi­
guren eher gewährleistet ist als durch z. ß . 
internationale Sachvernändigen-Gremien« 

(S. 135). 
Den Obergangscharakter steigender natio­

nalsuatlicher Kompetenzerweiterungen un­

tersucht Knieper in einem dritten Teil noch­
mals abschließend an der gesetzgeberisch-po­
litischen Harmonisierung des -Nicht-zu­
Vereinbarenden . , des Rechts des Anulrust, 
der Wettbewerbsbc-schränkungen bei nicht 
vermittelter Internationalisierung der Kon­

kurrenz : .Wahrend Geld- W1d Fiskalpolitik 
sich aus der technokratischen Prämisse von 

der Vorausplanbarkeit der g<:sarntgescll­
schahlichen . Vernunft< legitimieren, hat 
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Wertbewerbsgesetzgebung unabhängig von 
theoretischen Auseinanderserzungen ihre 
Grundlage in der liberalen Annahme, daß 
nur in der Konkurrenz sich Forrschrite her­

steUe, da dieser sachverständig nicht definiert 
und festgelegt werden könne" (S. 140). Die 
beiden Komponenten solcher Wenbewerbs­
gesetzgebung, Bekämpfung von Marktmacht 
sowie Ablenkung radikaler Kritik und polili­

seher Angriffe, wird am Beispiel der US­
amerikanischen Antitrust-Gesetzgebung 

(Sherman-Act und Clayton-Act von 1890 

bzw. J9' 4 und ständiger Verschärfung) und 
an Hand des 1957 in der Bundesrepublik 
erlassenen Geserzes gegen Wettbewerbsbe­
schränkungen, einschließlich der GWB-No­

velle von 1973 und des EWG-Venrages im 
einzc.lnen untersucht. Um die .Fonschrirt­

lichkeit" der Konkurrenz zu erhalten, wird 
die gesellschaftliche Planung zur Verh.inde­
rung sonst drohender Vergesellschaftung lür 
den N:ujonalsraat zumindest partiell zur 

Norwend.igkeit. 
Als wichtigstes Resultat der Einzeluntersu­

chungen der einschlägigen Normen (vgl. 
hierzu auch in dieser Zeitschrift: Bernhard 

Nagel, ~FusionskOnlrolle und Mißbrauchs­

aufsicht., KJ [974, S. )87 H.) verdient neben 
der Tatsache. daß im Rahmen des europä­
ischen Regionalrechts die praktische Bedeu­

tung des GWB in Zukunft weiter zurückge­

drängt wird, die Auskunft des Anorney Ge­
neral R. Olmey (unter Präsident Cleveland) 
über den eigentlichen Symbolcharakter der 

Antitrust-Gesetze, die K.n.ieper anführt, be­
sonderes Interesse: .Das wahre Ergebnis der 

AnutTUst-Gesetzc war, das Wachstum der 
großen industriellen Organisationen zu för­
dern, indem es jeden Angriff auf sie in rein 

moralische und zeremoniale Kanäle umlenk­

te. Jeder Plan zu d.irekter Kontrolle und len­
kung zerbrach an der großen schützenden 

Wand der Antitrust-Gescrzc" (S. zn). Der 
jelZt durch den europäischen Stahlunterneh­

merverband "Eurofer. erhobene Ruf nach 
einem welrweiten StahlkanelJ scheint dicse 
Auskunft nur zu bestätigen. Knicper hebt 
hervor, daß sich die eigentliche. die wertbe­
werbstheoretische Absicht der Gesetzgebung 
so gut wie niche durchsetzen konnte. daß ihr 

"vollseänd.iges Scheitern nur ausgeschlossen 
wurde, indem man sie zu wenbewerbstheo­

re tisch unangemessenen Zwecken benutzte« 
(S. 280), 

Das von Knieper im einzelnen untersuchte 
nationale Recht gegen Wenbewerbsbe-

schränkungen und internauonaler Konkur­

renz, neben einem Exkurs über die US-ame­

rikanische -Trading with the Enemy«-Ge­
setzgebung von t917, crgänzt durch die ~Ex­

port Control Act" von (949. zeigt die Funk­
tionsweise von nationalstaatlichem Win­
schafesrecht in der außemationalen Konkur­

renz. über den politischen Klischeegebrauch 
hinaus, werden nationale Weltbewerbsgeset­
ze in .indumiepolitischer Absicht«, d. h. 

zum Schutz nationaler Unternehmen einge­
SetZt, also .gerade unter Verbiegu ng der aus­
drücklichen GesetzeSintencionen zum Schurz 

unverfälschten Wettbewerbs in besummten 
Marktfonnen« (S. 3 (7). Der Prozeß wach­

sender Internationalisierung des Kapilals 
treibt die Schutzincention des Nationalstaates 
.notwendig. über die selbst geselzten Gren­

zen hinaus zur Ausweitung inlernationaler 
Reichweite nationaler Gesetze. Der Konflikt 
mehrerer Nationalstaaten. die jeweils natio­
nales Kapital gegen Konkurrenz und deren 

Staatliche U ntersrürzung abschirmen. er­
scheint Knieper in der Prognose unvermeid­
bar. In internationalen Kartellen kündigt sich 
für ihn zwar schon die überwindung der 
Konkurrenz insg~amt an, ohne sie allerdings 

schon verwirklichen zu können. Auch bein­

halte diese scheinbare Solidarität in Form des 
klassischen .General-Kartells« keine histori­

sche Progressiviüt eines C1.wa.igen neuen, or­
ganisierten Systems transnationaler Kapiul­
verwertung. da diese Ausschaltung der Kon­
kurrenz -unter dem Einsatz überlegener Ka­
pitalmacht und der im Lauf der Enrwicklung 

,bereits erru ngenen Positionen< nur eine ver­
ändene Form der Konkurrenz darstellt«, dic 

jederzeit ein Auseinanderbrechen des auch 
universellen lGrtell-Venrages ermöglicht (S. 
250). Der Ablauf dieses widersprüchlichen 
Prozesses ist nach Knieper weder n;lIional 
noch international entschieden; tramnationa­

le Zwischenformen und übergangstenden­

zen zu einer echten Internationalisierung des 
Rechts, wie sie seit den Arbeiten VOn Jessup 
und Schmitthofl und jetzt vor .:Illern von 
Philippe K.ahn ("La vente commerciale inter­

nationale«, Dijon '96J), Jan Kropholler 
("Internationales EinheilSreche~. Tübingen 

1975) und Andre Jacquemonr (·'L'emission 
des emprunts euro-obligata.ires~, Paris '9J6) 
diskutiert werden, werden vom Autor als 

rechtliche Problematik der Obergangssirua­
tion nicht mit in die überlegungen als drine 
Moglichkeil übernommen. 
Auch die Internationalisierung des Rechts 

1 05 
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106 gegen Wcnbewerbsbeschränkungen müßte 
über eine rechtliche .Regionalisierung. als 
Fortserzung nationaler Pol itik der Abgren­
zung konkurrierender Gesamtkapitale in ei­
ner erweiterten terTitoria.len Dimension hin­
ausgehen. wenn mit ihr prinzipiell nicht ~n 
GrC'nzen gebundene Wellbcwerbspolitik ver­
folgt werden solhe: .Im Fortschreiten der 
Kapiulakkumulation ist logisch und faktisch 
die Abtrennung des Kapitals (und des 
Rechts) von irgendeiner Nationalität ange­
legt, obgleich sie bislang nicht eingetreten ist. 
In einer solchen, noch hypothetischen Silua­
tion aber wäre die Funkfion der Zusammen­
schlußkontroUe, nationales Kapital oUensiv 
und womöglich auch defensiv zu schützen, 
erfüllt und beendet . (S. 325 f.). 
Slaallichkeit und der Begriff des Rechts ist 
demnach letztlich von Nationalst~arlichkeit 
zu sondern. Jene bleiben nach Knieper erfor­
derlich, 10lange Konkurrenz dissoziiener In­
dividuen Gesellschah bewegt; diese hat ihre 
Grundlage in der nationalen Konkurrenz. 
Während folglich beide Bestimmungsgründe 
in der Konkurrenz liegen. macht doch gerade 
das Verhältnis zu ihr den entscheidenden 
Unterschied aus : Srutlichkeit faßt Konkur­
renzi nleresse zum Allgemeinimeresse, im all­
gemeinen Willen und in allgemeinen Produk­
tionsbedingungen zusammen. Nationalstaar­
lichkeit hingegen heißt Anteilnahme und 
Teilhabe an der Konkurrenz national zusam-

mengefaßler Gesarnrkapitale, also Paneilich­
keit im Gegensatz zur Verkörperung des All­
gemelnlnreresses. Woraus Knieper den 
Schluß zieht, daß vollzogene loternationali­
sierung des Kapilals nur dem NationalstaJH 
die materielle Basis entzieht. während die 
Auflösung von Staatlichkeit überhaupt ganz 
anderen Bedingungen folgen müßte. 
Auch wenn vieles noch zu apodiktisch klingt 
und entscheidende Einzd(ragen in einer 
überfülle von Gesetusmaterial und Infor­
malionen erdrückt werden. bleibt dieser Un­
tersuchung das große Verdienst. internatio­
nale Fragen erneut in eine Disziplin getragen 
zu haben, die in sich n~tionalstaatljch abge­
kapselt ist. Das nationalsuatliche Wi rt­
schaftsrecht, wie überhaupt das Recht der 
zwischenstaatlichen Beziehungen. muß den 
Bezug zu den bestehenden transnationalen 
Winschaftsverhähnisscn als eine entschei­
dende neue Dimension in die rechtlichen 
überlegungen mit einbeziehen. Kniepers Ar­
beit gibt eine wichtige Anregung dafür, den 
Bl"griff des Rech lS als Residuum einer na(;o­
nalsraat lichen Epoche neu zu überdenken an­
gesichts einer inhaltlichen Anbindung auch 
scheinbar kleinster .nationaler" Lebens- und 
Sachverhalte an ein System internationalisier­
ter Wirtschaftsverhähnissc: Die Juristen blei­

ben auf der Suche nach dem Gegenstand 
ihrer Wissenschaft! 

P. K. Hugo Liiders 
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